
der Jahresendabrechnung zugestanden habe, über
steige. Er sei bereits am 22. Juli 1964 aus der LPG aus
geschlossen worden, und daher könne nur bis zu die
sem Zeitpunkt Schadenersatz verlangt werden. Wenn 
der Klägerin bei der Beschlußfassung Formfehler un
terlaufen seien, indem er nicht zur Mitgliederversamm
lung eingeladen wurde, so könne das nicht zu seinen 
Lasten gehen.
Ein im Verfahren eingeholtes Gutachten ermittelte für 
1964 für den Gesamtbetrieb der Klägerin einen Ge
winn von 1,64 MDN je Arbeitseinheit. Für die Jung
viehaufzucht wurde ein solcher von 8,50 MDN festge
stellt.
Das Kreisgericht hat den Verklagten verurteilt, an die 
Klägerin 362,44 MDN zu zahlen, und im übrigen die 
Klage abgewiesen. Dazu hat es ausgeführt: Der Ver
klagte habe gegen den Willen der Klägerin die Ge
nossenschaft verlassen. Dieser seien Nachteile in der 
tierischen Produktion entstanden, weil für den Ver
klagten kein Ersatz gefunden werden konnte und des
halb ein anderer Viehpfleger die bisher von ihm be
treuten Jungrinder habe mit übernehmen müssen. Hier
durch habe die Pflege der Tiere gelitten. Der Verklagte 
habe 442 geplante Arbeitseinheiten nicht geleistet und 
damit die Genossenschaft vorsätzlich geschädigt. Er sei 
als Rinderzuchtmeister in der Lage gewesen, die Folgen 
einer ungenügenden Betreuung der Herde einzuschät
zen. Er habe auch gewußt, daß für ihn so leicht keine 
andere geeignete Kraft gefunden werden konnte. Nach 
Ziff. 28 MSt III sei die Klägerin berechtigt, über die 
Einbehaltung der Restauszahlung hinaus Schadener
satz nach den Grundsätzen des § 15 Abs. 2 LPG-Ges. zu 
verlangen. Dieser bestimme sich nach dem eingeholten 
Gutachten. Danach betrage der Gewinn 1,64 MDN je Ar
beitseinheit. Das mache für 442 Arbeitseinheiten einen 
Gewinnverlust von 724,88 MDN aus, von dem der Ver
klagte 50%, also 362,44 MDN als Schadenersatz an die 
Klägerin zu leisten habe.
Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag 
des Präsidenten des Obersten Gerichts. Er hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Sachurteilsvoraussetzung für die gerichtliche Durchset
zung eines Schadenersatzanspruchs gegenüber dem 
Mitglied ist nach § 17 Abs. 2 LPG-Ges. ein entsprechen
der Beschluß der Mitgliederversammlung. In der Mit
gliederversammlung der Klägerin vom 22. Juli 1964, 
zu der mehr als zwei Drittel der Mitglieder anwesend 
waren, wurde einstimmig der Verklagte aus der Ge
nossenschaft ausgeschlossen und gegen ihn eine Scha
denersatzforderung von 4452,90 MDN geltend gemacht.

Den Akten ist zu entnehmen, daß das Kreisgericht Be
denken hatte, diese Beschlüsse als rechtswirksam an
zuerkennen, da der Verklagte zu dieser Mitgliederver
sammlung nicht eingeladen worden war. Diese Beden
ken waren nicht begründet. Wenn auch das Oberste 
Gericht in seinem Urteil vom 13. August 1963 — 2 Uz 
13/63 - (NJ 1963 S. 571) für den Fall des Widerspruchs 
gegen eine Austrittserklärung dargelegt hat, daß es ge
boten sei, die Beratung über den beabsichtigten Aus
tritt in der Bekanntmachung und in der Tagesordnung 
der Mitgliederversammlung anzukündigen, so bedeutet 
das nicht, daß solch strenge Erfordernisse — denen teils 
widersprochen wurde ( B ö n n i n g e r / H ä h n e r t ,  
„Rechtliche Probleme der Beendigung der Mitglied
schaft in den LPGs“, NJ 1964 S. 556) — schematisch, 
ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, 
auf andere Entschließungen der Mitgliederversamm
lung zu übertragen sind. Zwar ist grundsätzlich zu ver
langen, daß auch zu solch wichtigen Entscheidungen 
wie über den Ausschluß eines Mitglieds oder über die 
Geltendmachung von Schadenersatz das betroffene Mit
glied, vor allem, wenn es sich noch in der Genossen
schaft befindet, hinzuzuziehen ist. Wird diesem Erfor
dernis nicht entsprochen, hat jedoch die Mitgliederver
sammlung bei Anwesenheit von mehr als zwei Dritteln

der Mitglieder und mit dar vorgeschriebenen Mehrheit 
Beschlüsse gefaßt, so sind diese wirksam. Ist das Mit
glied der Auffassung, daß durch formelle Mängel die 
genossenschaftliche Demokratie bei der Beschlußfas
sung verletzt wurde, so kann es eine Überprüfung der 
Entschließung durch den Kreislandwirtschaftsrat bean
tragen, der nach Ziff. 58 Abs. 2 MSt III derartige Be
schlüsse aufheben kann.
Das Versäumnis der Klägerin war zwar nicht zu bil
ligen, es war aber kein ausreichender Grund, eine Wie
derholung der Beschlußfassung zu verlangen.

Zutreffend ist die Zivilkammer davon ausgegangen, daß 
der Verklagte durch seinen vorzeitigen Weggang der 
Genossenschaft vorsätzlich Schaden zugefügt hat. Er 
wurde vom Vorstand ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß er allenfalls zum 31. Dezember 1964 ausscheiden 
dürfe. Dennoch hat er die LPG bereits Mitte Mai 
1964 verlassen, ohne Rücksicht auf die hierdurch für 
die Klägerin entstehenden Schwierigkeiten zu nehmen. 
Er hat also eine Schädigung der Genossenschaft durch 
sein statutenwidriges Ausscheiden gebilligt. Deshalb 
handelte er zumindest mit bedingtem Vorsatz. Nach 
§15 Abs. 2 Satz 2 LPG-Ges. war daher die Klägerin 
berechtigt, nicht nur den direkten, sondern auch den 
Folgeschaden geltend zu machen. Für die Schadensbe
rechnung haben die Parteien das eingeholte Gutachten 
zugrunde gelegt. Danach wurde für das Jahr 1964 für 
sämtliche Arbeitsbereiche ein Gewinn von 1,64 MDN 
und für die Jungviehaufzucht ein solcher von 8,50 MDN 
festgestellt. Wenn das Kreisgericht seiner Schadens
berechnung 1,64 MDN zugrunde legte, so ist das nicht 
zu beanstanden, da eine Schadensermittlung nach ein
zelnen Arbeitsbereichen zu Ergebnissen führt, die den 
Besonderheiten der landwirtschaftlichen Produktion 
nicht gerecht werden. Hierauf hätte die Zivilkammer 
in ihrem Urteil aber hinweisen müssen.
Ein solcher Schadensnachweis ist bei Verletzung der Ar
beitspflicht schon deshalb nicht abzulehnen, weil die 
Genossenschaft-'hicht in jedem Fall in der Lage ist, 
den eingetretenen Schaden genau zu begründen. Ande
rerseits führt eine plötzliche ungerechtfertigte Arbeits
niederlegung durch das Mitglied fast immer zu Schwie
rigkeiten im Wirtschaftsablauf und in der Arbeitsorga
nisation und beeinträchtigt in der Regel nachteilig das 
Jahresergebnis der Genossenschaft, denn das Mitglied 
arbeitet nicht nur für sich selbst, sondern auch für die 
LPG. Dieses Mehrprodukt geht verloren, ohne daß 
dieser Schaden immer unmittelbar sichtbar wird. 
Selbst wenn die übrigen Mitglieder versuchen, die ent
standene Lücke — wie auch in diesem Falle — zu schlie
ßen, lehrt die Erfahrung, daß die Bewirtschaftung um 
so intensiver betrieben werden kann, je mehr Arbeits
kräfte zur Verfügung stehen. Am besten wird eine 
solche Schadenserrechnung dieser Sachlage gerecht, 
welche die Fondszuführung je Arbeitseinheit zu
grunde legt, da hierdurch am geeignetsten der Verlust 
an genossenschaftlichem Vermögen erfaßt werden 
kann.
Diese Art der Schadensberechnung, die nicht ganz frei 
von Schematismus ist, sollte allerdings nur dann ange
wendet, werden, wenn andere Beweismöglichkeiten auf 
erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Das ist in diesem 
Rechtsstreit nicht hinreichend beachtet worden. Daß 
eine andere Beweisführung u. U. möglich gewesen 
wäre, ergibt sich aus dem Hinweis eines LPG-Mitglieds, 
durch die weniger sorgfältige Betreuung seien beim 
Hüten der Tiere Schäden am Mais und Getreide ent
standen. Wenn auch eine andere Schadensberechnung 
als im Urteil nicht mehr in Betracht kommt, weil sich 
die Parteien insoweit geeinigt haben, wird das Kreis
gericht diese Hinweise 'für die Zukunft beachten 
müssen. ,
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